
Ausfüllhinweise LiV – Staatliches Seminar am LISA 

LISA, FB V, ZG 3 
03/2025  1 

Ausfüllhinweise für die Abrechnung von Dienstreisen im Rahmen des 

Vorbereitungsdienstes als Lehrkraft am Seminar Halle und Magdeburg 

In der Zeit als Lehrkraft im Vorbereitungsdienst auf der Grundlage der Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Laufbahnprüfung für 

ein Lehramt im Land Sachsen-Anhalt (LVO-Lehramt) Vom 13. Juli 2011 besteht der Anspruch auf Erstattung der Reisekosten für Dienstreisen. 

Als Dienstreisen gelten Fahrten zu den Seminaren an den jeweiligen Seminarstandorten und Seminaren an anderen Orten (z.B. Schwimm- und 

Turnhallen). Die Reisen an die eigene Dienststelle (eigene Schule) sind keine Dienstreisen. 

Hinweise zu den Formularen: 
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Erläuterungen: 

1. Genaue Adressangabe des Veranstaltungsortes 

 

2. §2 Abs. 2 BRKG – Dienstreisen: 

Die Dauer der Dienstreise bestimmt sich nach der Abreise und Ankunft an der Wohnung, es sei denn, die Dienstreise 

beginnt oder endet an der Dienststätte. 

Beginn der Dienstreise = Startzeit an der Wohnung (oder Dienststätte) 

Ende der Dienstreise = Ankunft an der Wohnung (oder Dienststätte) 

 

3. §5 Abs. 3 BRKG i.V.m. Ziff. 5.3.1 BRKG VwV 

Benutzen Dienstreisende mindestens zwei Mal innerhalb eines Monats ein Fahrrad, wird als 

Wegstreckenentschädigung für jeden maßgeblichen Monat ein Betrag in Höhe von fünf Euro gewährt. Die 

zweimalige Nutzung eines Fahrrades innerhalb eines Monats bezieht sich auf zurückgelegte Einzelstrecken und nicht 

auf die Zahl der Dienstreisen. 

 

4. Namen der mitfahrenden Personen sind anzugeben. Bei Mitfahrt bei einem anderen Reisenden entfallen die 

Wegstreckenentschädigung / Fahrtkosten. 

 

5. §6 BRKG - Tagegeld: 

a) 24 Stunden   24€ 

b) Weniger als 24 Stunden, 

mindestens 14 Stunden  12€ 

c) Weniger als 14 Stunden, 

mehr als 8 Stunden  6€ 
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6. § 5 BRKG – Wegstreckenentschädigung 

Für die Berechnung der Wegstreckenentschädigung ist die verkehrsübliche Straßenverbindung maßgeblich. Die 

Prüfung dieser Angaben erfolgt mit google.maps (Routenplaner) Wobei auf dem Antrag dargelegte Umleitungen 

sowie auch Umwege zur Mitnahme von weiteren Dienstreisenden geltend gemacht werden können. Die Anrechnung 

dieser erfolgt, insofern diese dokumentiert und eindeutig dargelegt sind. 

20 Cent je Kilometer zurückgelegter Strecke 

- höchstens jedoch 130€ - 

 

7. Bitte immer alle Nebenkosten erläutern (Bsp.: Fahrradpauschale, Parkgebühren, Eintrittsgelder). 

Bitte beachten: Parktickets werden in tatsächlicher nachgewiesener Höhe erstattet, aber höchstens 15,00€ pro Tag. 

 

Bei Verwendung und Abrechnung des Deutschlandtickets ist folgendes zu beachten: 

Die Auszahlung erfolgt nur, wenn das Deutschlandticket sich amortisiert hat. Es muss eine Ersparnis gegenüber der Nutzung von 

regelmäßig verkehrenden Verkehrsmitteln entstanden sein. 

Beispielrechnung: 
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Die Eintragung erfolgt analog der Fahrkarten bei Nutzung von wiederkehrenden öffentlichen Verkehrsmitteln in der 

Anlage zur Reisekostenrechnung. 

Beispieldarstellung: 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

 

§ 3 Abs. 2 BRKG - Der Anspruch auf Reisekostenvergütung erlischt, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von 

sechs Monaten nach Beendigung der Dienstreise schriftlich oder elektronisch beantragt wird. Die zuständigen Stellen 

können bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Antragstellung die Vorlage der maßgeblichen Kostenbelege verlangen. 

Werden diese Belege auf Anforderung nicht innerhalb von drei Monaten vorgelegt, kann der Vergütungsantrag insoweit 

abgelehnt werden. 

 

Bei Rückfragen steht ihnen der Haushalt unter folgender Email-Adresse lisa-reisekosten@sachsen-anhalt.de gern zur Verfügung. 

 


